
 - 1 - 

Gemeinde Friedeburg  

Der Bürgermeister 
 
 

 
 

 

 
 öffentlich 

 
 
 
Amt/Aktenzeichen/Diktatzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachtragvermerk) 

FB 3 - Planung und Bauen 

66-107-25 Ha 

 

 

29.01.2015 2015-008 

 
 

 Beratungsfolge  Sitzungstermin

 Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltung 

Fraktion     

 

Ausschuss für Bauen, Straßen und Feuerwehren 17.02.2015    

 

Verwaltungsausschuss 25.02.2015    

 
 
Betreff:  

Verlängerung Radwanderweg L 34 (Radarstraße), Wiesedermeer (Antrag Ortsvorsteher 

Zimmermann vom 07.12.2014) 

 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 
Vom Ortsvorsteher Klaus Zimmermann wurde der weitere Ausbau des Radwanderweges an 
der Landesstraße 34 in Wiesedermeer bis zur Kreuzung L 12 / L 34 beantragt (Anlage 1). Der 

als Anlage 2 beigefügte Lageplan verdeutlicht den Streckenabschnitt. 

 
Bekanntlich wurde im Jahr 2014 im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes mit der Stadt Aurich 
an der L 34 von Wiesedermeer bis Brockzetel ein asphaltierter Radwanderweg auf einer Länge 
von 3,1 km geschaffen. Die Maßnahme trägt an der viel befahrenen Landesstraße zu einer 
erheblichen Verbesserung der Verkehrssicherheit als auch Schulwegsicherung bei. Insgesamt 
wurden für den im Bereich der Gemeinde Friedeburg 2,1 km langen Radwanderweg ca. 160.000 
€ investiert. Der Ausbau des Randwanderweges endet ca. 130 m östlich der Einmündung der 
Hohen Straße. Von dort besteht gegenüberliegend die Möglichkeit, eine ca. 350 m lange 
Verbindung zur Kreisstraße 41 (Müggenkruger Straße), die im Jahr 2006 mittels 
Spurbahnplatten realisiert wurde, zu nutzen. An der K 41 besteht allerdings kein Radweg. Der 
Ortskern von Wiesedermeer kann von Radfahrern über die Hohe Straße, die an den bereits 
vorhandenen Radwanderweg angebunden ist, erreicht werden. 
 
Der Ausbau des Radwanderweges an der L 34 würde einen Lückenschluss zum vorhandenen 
Radwegesystem in Wiesedermeer bedeuten und zur Verkehrssicherheit beitragen. An der ca. 
1,2 km langen Strecke ist in der Nähe des Kreuzungsbereiches L 12 / L 34 ein Haus auf der 
gegenüberliegenden Seite des geplanten Radwanderweges vorhanden. In diesem 

S I T ZUNG S V O RL AG E  



 - 2 - 

Streckenabschnitt befinden sich keine Bushaltestellen. Wie im bereits hergestellten Abschnitt 
muss die Gemeinde für den Radwanderweg die Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht 
übernehmen. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe der Gemeinde 
Friedeburg. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 110.000 €. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 

Dem VA werden folgende Beschlüsse vorgeschlagen: 
 
 1. Dem weiteren Ausbau des Radwanderweges an der L 34 in Wiesedermeer bis zur 
  Kreuzung L 12 / L 34 wird zugestimmt / nicht zugestimmt. 

 
   Bei Zustimmung zu Beschlussvorschlag Nr. 1: 

 
 2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme weiter zu planen und eine 
  Ausschreibung durchzuführen. Über die Auftragsvergabe entscheidet der   Verwaltungsausschuss. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

1  2  3  

 
Gesamtkosten 
 
ca. 110.000 € 

 
Jährliche Folgekosten 
 
Unterhaltungsaufwand Bauhof 
(Pflege / Winterdienst) 
ca. 6.100 € Abschreibungen 

 
Objektbezogene Einnahmen 
 
 
 
 

 
Haushaltsmittel 

 
   stehen nicht zur Verfügung 
   sind im Haushaltsplanentwurf 2015 bei dem Produktkonto "5.4.1.01/0061.7872000 Bau 
eines Radweges an der Radarstraße in Wiesedermeer" mit 110.000,00 EUR eingeplant. 
 
 
 
 
Goetz 
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